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E R G E B N I S P R O T O K O L L 

über den öffentlichen Teil der Sitzung  

des Gemeinderates 

am 23.06.2021 

 
 
 
TOP 1   öffentlich Bekanntgabe nichtöffentlich gefasster Beschlüsse 
 

 
Oberbürgermeister Jann gibt einen Beschluss, der in der nichtöffentlichen Sitzung des Gemeinderats am 
19.05.2021 gefasst wurde, bekannt. Dabei handelt es sich um eine Personalangelegenheit. 
 
Die entsprechende Mitteilung (DZT) ist dem Protokoll als Anlage angeschlossen. 
 
 
 
 
TOP 2   öffentlich Neubesetzung von Ausschüssen und sonstigen Gremien 
 

 
Der Sachvortrag ergibt sich aus der Drucksache Nr. 089/2021. 
  
 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat beschließt, anstelle der ausgeschiedenen Stadträtin Emily Nau die von der BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN-Stadtratsfraktion vorgeschlagenen und im Sachverhalt genannten Personen neu in die 
städtischen Ausschüsse, Beiräte und sonstigen Gremien zu bestellen. 
 
 
Der Beschluss wird gefasst: Einstimmig 
  
 
 
 
 
TOP 3   öffentlich Abwasserzweckverband Elz-Neckar  

147. Verbandsversammlung 
 

 
Der Sachvortrag ergibt sich aus der Drucksache Nr. 091/2021. 
  
 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat genehmigt nachträglich, dass die Mitglieder der Stadt Mosbach in der 
147. Verbandsversammlung des Abwasserzweckverbandes Elz-Neckar am 10.06.2021 
 
1. die aktuelle Information (TOP 1), den Sachstandsbericht „Allgemeine Finanzprüfung  

der Gemeindeprüfungsanstalt Karlsruhe für die Wirtschaftsjahre 2016 - 2019“ (TOP 2), 
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die Darlehensaufnahme 2021 (TOP 3), den Sachstandsbericht „Grundstückskauf KWO 
- Umlaufverfahren“ (TOP 4), den Sachstandsbericht „Anschluss Kläranlage Reichen-
buch“ (TOP 5), den Sachstandsbericht „Anschluss Kläranlage Neckargerach/Neckar-
katzenbach“ (TOP 6) sowie den Sachstandsbericht „Anschluss Kläranlage Haßmers-
heim“ (TOP 7) zustimmend zur Kenntnis genommen haben und 
 

2. dem Beschlussvorschlag zum „Neubau Übergabeschacht Pumpwerk AZV mit Druck-
leitung zum Einlaufbauwerk der Kläranlage“ (TOP 8) zugestimmt haben und den Ver-
bandsvorsitzenden ermächtigten, die Ingenieurleistungen mit den SAG Ingenieuren 
(Leistungsphase 1-4) abzuschließen. 

 
 
Der Beschluss wird gefasst: Einstimmig 
  
 
 
 
 
TOP 4.1   öffentlich Bebauungsplan "Mosbacher Straße, Nr. 2.38" auf Gemarkung Neckarelz 

- Einstellung des Verfahrens "Mosbacher Straße, Nr. 2.38" 
- Aufstellungsbeschluss "Mosbacher Straße, Nr. 2.38 A" 

 

 
Der Sachvortrag ergibt sich aus der Drucksache Nr. 083/2021. 
  
 
Beschluss: 
 
1. Der Gemeinderat beschließt, das Verfahren zum Bebauungsplan „Mosbacher Straße, Nr. 2.38“ einzu-
stellen. Der Geltungsbereich ist in der Anlage dargestellt. 
 
2. Der Gemeinderat fasst gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch den Aufstellungsbeschluss für den Bebau-
ungsplan „Mosbacher Straße, Nr. 2.38 A“ auf Gemarkung Neckarelz. Der Geltungsbereich ist in der An-
lage dargestellt.  
 
 
Der Beschluss wird gefasst: Einstimmig 
  
 
 
 
 
TOP 4.2   öffentlich Bebauungsplan "Nüstenbacher Straße II, Nr. 1.77" auf Gemarkung Mosbach 

- Weiterführung des Verfahrens 
 

 
Der Sachvortrag ergibt sich aus der Drucksache Nr. 084/2021. 
  
 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat beauftragt die Verwaltung, das Verfahren zum Bebauungsplan „Nüstenbacher Straße 
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II, Nr. 1.77“ auf Grundlage der vorgestellten geänderten Planung der TADEKO Wohnbau GmbH weiter-
zuführen.  
 
 
Der Beschluss wird gefasst: Mit Stimmenmehrheit 
  
 
 
 
 
TOP 5   öffentlich Vergabe von Planungsleistungen  

Architektenvertrag, Ingenieurverträge und Projektsteuerung für die 
Pestalozzi-Realschule 

 

 
Der Sachvortrag ergibt sich aus der Drucksache Nr. 087/2021. 
  
 
Beschluss: 
 
Auf Empfehlung des Technischen Ausschusses beschließt der Gemeinderat die Vergabe der Planungs-
leistungen für die Sanierung der Pestalozzi-Realschule, für den Bauabschnitt 2 (UG und EG) im Einzel-
nen an  
 

- Harrer Ingenieure GmbH aus Karlsruhe: Projektsteuerung in Höhe von 190.916,19 € 
- Ingenieurbüro Willhaug aus Mosbach, Fachplanung HLS in Höhe von 303.636,00 € 
- Ingenieurbüro Spohn aus Mosbach, Fachplanung Elektro in Höhe von 178.693,00 € 
- Partnergesellschaft mbB Freie Architekten Dorbath-Bernhard-Binkele-Keller aus Mosbach, Archi-

tektenleistungen in Höhe von 451.513,00 €.  
 

  
 
Der Beschluss wird gefasst: Einstimmig 
  
 
 
 
 
TOP 6   öffentlich Antragstellung der Stadt auf Zusatzbezeichnung ("Hochschulstadt") 
 

 
Der Sachvortrag ergibt sich aus der Drucksache Nr. 088/2021. 
  
Die Gremiumsmitglieder erachten den Imagegewinn für die Stadt als positiv. Es wird darüber diskutiert, 
ob das Engagement vom Mosbach für die Studenten außerhalb des Studiums ausreichend sei. 
 
 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat beschließt aufgrund von § 5 Abs. 3 Satz 2 GemO B-W, dass die Große Kreisstadt 
Mosbach einen Antrag stellt, künftig offiziell die Zusatzbezeichnung „Hochschulstadt“ führen zu dürfen. 
Der Beschluss bedarf einer drei Viertel Mehrheit aller Mitglieder des Gemeinderats und ist im weiteren 
Verfahren vom Innenministerium Baden-Württemberg zu genehmigen.   
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Der Beschluss wird gefasst: Einstimmig 
  
 
 
 
 
TOP 7   öffentlich Öffentlich-rechtlicher Rahmenvertrag mit Komm.ONE 
 

 
Der Sachvortrag ergibt sich aus der Drucksache Nr. 070/2021. 
  
 
Beschluss: 
 
1. Der Gemeinderat nimmt den Sachverhalt zur Änderung der neuen Benutzungsordnung und die da-

mit verbundene Umstellung der bestehenden rechtlichen Regelwerke für die Begründung und Aus-
gestaltung der Benutzungsverhältnisse mit der Komm.ONE zu einem einheitlichen Standard zur 
Kenntnis. Er stimmt der Anpassung der rechtlichen Rahmenbedingungen sowie der mit der 
Komm.ONE bestehenden vertraglichen und sonstigen rechtlichen Beziehungen zu.  

 
2. Der Gemeinderat ermächtigt und beauftragt den Oberbürgermeister, alle für die Vertragsanpassung 

mit Komm.ONE erforderlichen Erklärungen abzugeben und entgegenzunehmen und alle Maßnah-
men und Handlungen durchzuführen, die zur Umsetzung der Ziffer 1. zweckmäßig sind. Hiervon ist 
insbesondere der Abschluss des öffentlich-rechtlichen Vertrages auf Basis der neuen Benutzungs-
ordnung von Komm.ONE erfasst. 

  
 
Der Beschluss wird gefasst: Einstimmig 
  
 
 
 
 
TOP 8   öffentlich Erstreckungssatzung zur Erhebung von Gebühren für die Erstattung von 

Gutachten 
 

 
Der Sachvortrag ergibt sich aus der Drucksache Nr. 081/2021. 
  
 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat beschließt die Erstreckungssatzung zur Erhebung von Gebühren für die Erstattung 
von Gutachten durch den Gutachterausschuss sowie zur Erhebung von sonstigen Verwaltungsgebühren 
(Anlage 1) auf dem Gebiet der beteiligten Städte und Gemeinden gemäß der am 22.04.2021 rechtswirk-
samen öffentlich-rechtlichen Vereinbarung.   
 
 
Der Beschluss wird gefasst: Einstimmig 
  



Sitzung des Gemeinderates Nr. 5 23.06.2021 
Öffentlicher Teil 
 

 
 

 
TOP 9   öffentlich Lieferung eines Abrollbehälters Wasser (AB-Wasser) für die Freiwillige  

Feuerwehr Mosbach, Abteilung Mosbach-Stadt  
- Auftragsvergabe 

 

 
Der Sachvortrag ergibt sich aus der Drucksache Nr. 092/2021. 
  
 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat beschließt, den Auftrag zur Lieferung eines Abrollbehälters Wasser (AB-Wasser) für 
die Freiwillige Feuerwehr Mosbach, Abteilung Mosbach-Stadt, an die Firma GSF Sonderfahrzeugbau 
GmbH, 49767 Twist, zum Bruttoangebotspreis von 165.368,35 € zu vergeben.    
 
 
Der Beschluss wird gefasst: Einstimmig 
  
 
 
 
 
TOP 10   öffentlich Grundsatzbeschluss über die Behandlung der Jahresergebnisse des Regie-

betriebes / Betriebes gewerblicher Art "Personalgestellung Alte Mälzerei" 
 

 
Der Sachvortrag ergibt sich aus der Drucksache Nr. 090/2021. 
  
 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat beschließt 
 

1. den Gewinn des Betriebes gewerblicher Art (BgA) „Personalgestellung Alte Mälzerei“ steuerlich 
einer Rücklage zuzuführen, 
 

2. die Rücklage zur Durchführung von Investitionen und der Tilgung betrieblicher Verbindlichkeiten 
zu verwenden und 
 

3. Gewinne, einschließlich der verwendeten Rücklagen auf neue Rechnung vorzutragen und diese 
nicht außerhalb des BgA zu verwenden. Das Stehenlassen der Gewinne wird anhand der Rech-
nungslegung des BgA nachgewiesen. 
 

 

Dieser Beschluss gilt für die Wirtschaftsjahre 2018, 2019 und 2020 sowie für alle folgenden Wirtschafts-
jahre des BgA, soweit der Gemeinderat keine weiteren Beschlüsse dazu fasst.  
 
 
Der Beschluss wird gefasst: Einstimmig 
  
 
 
 
TOP 11   öffentlich Annahme von Spenden gemäß § 78 Abs. 4 GemO durch den Gemeinderat 
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Der Sachvortrag ergibt sich aus der Drucksache Nr. 085/2021. 
  
 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat beschließt die Annahme der in der Anlage zur Beschlussvorlage aufgelisteten Spen-
den.   
 
 
Der Beschluss wird gefasst: Einstimmig 
  
 
 
 
 
TOP 12   öffentlich Fragestunde der Einwohner 
 

 
Es werden keine Fragen aus der Einwohnerschaft gestellt.  
 
 
 
 
TOP 13   öffentlich Mitteilungen und Anfragen 
 

 
13.1 Sportangebot für beeinträchtigte Menschen 
 

Ein Stadtrat geht stellvertretend für die FW-Fraktion auf einen Leserbrief ein. Dieser bemängelt das 
unzureichende Angebot im Bereich Sport für beeinträchtigte Menschen in Mosbach.  
 
Der Oberbürgermeister lässt eine Abfrage bei den Vereinen durchführen, um herauszufinden, wie 
viele Angebote sie für Personen mit Beeinträchtigung bereitstellen. Es gebe bereits viele inklusive 
Projekte z. B. in Zusammenarbeit mit der Johannes-Diakonie. 

 
13.2 Abenteuergolfanlage „Inputt“ 
 

Ein Gremiumsmitglied möchte wissen, wie mit den bereits getätigten Spenden für die Abenteuer-
golfanlage „Inputt“ nach deren Schließung verfahren werde. 
 
Der Vorsitzende verweist darauf, dass dies eine Angelegenheit des ehemaligen Betreibers, der Iso 
gGmbH, sei.  
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